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Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

32/08 Sonstiges Steuerrecht

Norm

EStG 1988 §6 Z14 lita

EStG 1988 §6 Z14 litb

UmgrStG 1991

Rechtssatz

Die Bestimmung des § 6 Z 14 lit. b EStG 1988 normiert, dass die Einlage oder Einbringung von Wirtschaftsgütern (und

sonstigem Vermögen) in eine Körperschaft einkommensteuerlich als Tauschvorgang zu behandeln ist (vgl. VwGH

17.12.2014, 2012/13/0126), wenn sich nicht anderes aus dem UmgrStG 1991 ergibt. Beim Tausch von

Wirtschaftsgütern liegt jeweils eine Anscha@ung und eine Veräußerung vor. Es liegt somit einerseits eine Veräußerung

des eingelegten Wirtschaftsguts und andererseits - im Fall der Kapitalerhöhung - eine Anscha@ung von neuen

Gesellschaftsanteilen bzw. - im Fall der Einlage ohne Kapitalerhöhung - eine Wertsteigerung bestehender

Gesellschaftsanteile (und Erhöhung ihrer Anschaffungskosten) vor (vgl. etwa VwGH 28.5.2019, Ro 2018/15/0002, mwN).
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